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Geltungsbereich

 1. Diese Einkaufsbedingungen gelten gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen 

  Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.

 2. Unsere Bestellungen erfolgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden Bedingungen. Geschäftsbedin-

  gungen des Partners, die von uns nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt werden, haben keine Gültigkeit.

 3. Die Einkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Bestellungen und Vertragsbeziehungen zwi-

  schen dem Partner und uns.

Allgemeine Bestimmungen

 4. Die Vertragspartner werden mündliche Vereinbarungen unverzüglich im einzelnen schriftlich bestätigen.

 5. Sollten einzelne Teile dieser Einkaufsbedingungen unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der 

  übrigen Bestimmungen hierdurch nicht beeinträchtigt.

 6. Wir sind zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt, wenn die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

  über das Vermögen des Partners beantragt wird.

Bestellung

 7. Nur schriftlich, auch fernschriftlich erteilte Bestellungen sind verbindlich. Im Einzelfall von uns vorgege-

  bene Bestellnormen und Zeichnungen inklusive Toleranzangaben sind verbindlich. Mit der Annahme der 

  Bestellung erkennt der Partner an, dass er sich durch Einsicht in die vorhandenen Pläne über Art der Aus-

  führung und Umfang der Leistung unterrichtet hat. Bei offensichtlichen Irrtümern, Schreib- und Rechen-

  fehlern in der Bestellung selbst sowie in den von uns vorgelegten Unterlagen, Zeichnungen und Plänen, 

  besteht für uns keine Verbindlichkeit. Der Partner ist dazu verpfl ichtet, uns über derartige Fehler in Kennt-

  nis zu setzen, so dass unsere Bestellung korrigiert und erneuert werden kann. Dies gilt auch bei fehlenden 

  Unterlagen oder Zeichnungen.

 8. Bestellungen binden uns nur, wenn sie unter Angabe eines verbindlichen Liefertermins innerhalb von 14 

  Tagen ab Zugang beim Partner von diesem schriftlich bestätigt werden, soweit nicht im Einzelfall etwas 

  anderes vereinbart ist.
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 9. Abweichungen in Quantität und Qualität gegenüber dem Text und Inhalt unserer Bestellung und spätere 

  Vertragsänderungen gelten erst als vereinbart, wenn wir sie ausdrücklich schriftlich bestätigt haben. Die 

  Auswirkungen, insbesondere hinsichtlich Mehr- oder Minderkosten, sind einvernehmlich zu regeln.

 10. Zeichnungen, Werkzeuge, Muster, Modelle, Marken und Aufmachungen oder ähnliches sowie Fertigpro-

  dukte und Halbfertigprodukte, die von uns überlassen oder in unserem Auftrag hergestellt werden, blei-

  ben unser Eigentum und dürfen an Dritte nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung ge-

  liefert werden. Vorbehaltlich anders lautender Vereinbarungen im Einzelfall sind diese unverzüglich mit 

  Erledigung der Bestellung ohne besondere Aufforderung an uns zurückzugeben. Mit derartigen Ferti-

  gungsmitteln, Marken und Aufmachungen hergestellte bzw. ausgezeichnete Erzeugnisse dürfen nur mit 

  unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung an Dritte geliefert werden.

Langfrist- und Abrufverträge, Preisanpassung

 11. Unbefristete Verträge und Verträge über mehrere Jahre sind mit einer Frist von 4 Wochen von unserer 

  Seite aus kündbar.

Vertraulichkeit

 12. Der Partner ist verpfl ichtet, unsere Bestellungen und alle hiermit zusammenhängenden kaufmännischen 

  und technischen Einzelheiten als Geschäftsgeheimnis zu behandeln.

 13. Diese Verpfl ichtung beginnt ab erstmaligem Erhalt der Unterlagen oder der Kenntnisse.

Zeichnungen und Beschreibungen

 14. Von uns dem Partner übergebene Zeichnungen und Beschreibungen bleiben unser unveräußerliches ma-

  terielles und geistiges Eigentum, das nach Erledigung des Auftrags unaufgefordert zurückzugeben ist.

Muster und Fertigungsmittel

 15. Die Herstellungskosten für Muster und Fertigungsmittel (Werkzeuge, Formen, Schablonen, etc.) werden 

  uns, sofern nichts anderes vereinbart ist, von der zu liefernden Ware gesondert in Rechnung gestellt. Dies 

  gilt auch für Fertigungsmittel, die infolge von Verschleiß ersetzt werden müssen.
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 16. Beigestelltes Material bleibt unser Eigentum. Es ist als solches getrennt zu lagern und darf nur für unsere 

  Bestellungen verwendet werden. Für Wertminderung oder Verlust haftet der Partner auch ohne Verschul-

  den. Die Gegenstände, die mit dem von uns beigestelltem Material hergestellt werden, sind im jeweiligen 

  Fertigungszustand anteilsmäßig unser Eigentum. Der Lieferant verwahrt diese Gegenstände für uns; im 

  Kaufpreis sind Kosten für die Verwahrung der für uns verwahrten Gegenstände und Materialien enthalten.

 17. Abnehmerbezogene Fertigungsmittel darf der Partner nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustim-

  mung für Zulieferungen an Dritte verwenden.

 18. Die genannten Gegenstände dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung weder verschrottet, noch Drit-

  ten zugänglich gemacht, noch für andere als die vertraglich vereinbarten Zwecke verwendet werden. Sie 

  sind vom Vertragspartner sorgfältig zu verwahren.

Preise

 19. Sofern nichts anderes vereinbart ist, verstehen sich die Preise frei Empfangsstelle in EUR, ausschließlich 

  Steuern insbesondere Umsatzsteuer, Zölle und sonstige Abgaben, Verpackung, Fracht, Maut, Porto und 

  Versicherung.

Ursprungsnachweise, umsatzsteuerrechtliche Nachweise und Exportbeschränkungen

 20. Von uns angeforderte Ursprungsnachweise wird der Partner mit allen erforderlichen Angaben versehen 

  und ordnungsgemäß unterzeichnet unverzüglich zur Verfügung stellen. Der Partner wird uns unverzüg-

  lich und unaufgefordert schriftlich unterrichten, wenn die Angaben in den Ursprungsnachweisen für die 

  gelieferten Waren nicht mehr zutreffen. 

 21. Entsprechendes gilt für umsatzsteuerrechtliche Nachweise bei Auslands- und innergemeinschaftlichen 

  Lieferungen. 

 22. Der Partner wird uns unverzüglich informieren, wenn eine Lieferung ganz oder zum Teil Exportbeschrän-

  kungen nach deutschem oder einem sonstigen Recht unterliegt.

Schutzrechte

 23. Der Partner haftet dafür, dass durch seine Lieferung und ihre Verwertung durch uns keine Patente oder 

  sonstigen Schutzrechte Dritter verletzt werden. Er stellt uns und unsere Abnehmer von allen Ansprüchen 

  aus der Benutzung solcher Schutzrechte frei. Dies gilt nicht, soweit der Partner die gelieferte Ware nach
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  von uns übergebenen Zeichnungen, Modellen oder diesen gleichkommenden sonstigen Beschreibungen 

  oder Anordnungen hergestellt hat und nicht weiß oder im Zusammenhang mit den von ihm hergestell-

  ten Erzeugnissen nicht wissen kann, dass dadurch Schutzrechte verletzt werden.

Zahlungsbedingungen, Forderungsabtretung

 24. Sofern nichts anderes vereinbart ist, zahlen wir vorbehaltlich der Regelung in Ziff. 27 nach Lieferung und 

  Eingang der ordnungsgemäßen Rechnung wie folgt:

  bei Rechnungseingang vom 01. bis 15. am 25. des aktuellen Monats, 

  bei Rechnungseingang vom 16. bis 31. am 10. des Folgemonats mit drei Prozent Skonto 

  oder innerhalb von 30 Tagen netto. 

  Maßgeblich für den Beginn der Zahlungsfrist ist der jeweils spätere Zeitpunkt.

 25. Bei Annahme vorzeitiger Lieferung richtet sich die Fälligkeit nach dem vereinbarten Liefertermin.

 26. Bei fehlerhafter Lieferung oder bei Lieferverzug sind wir berechtigt, die Zahlung wertanteilig bis zur 

  ordnungsgemäßen Erfüllung zurückzuhalten.

 27. Der Partner ist ohne unsere schriftliche Zustimmung, die nicht unbillig verweigert werden darf, nicht 

  berechtigt, seine Forderungen gegen uns abzutreten oder durch Dritte einziehen zu lassen. Bei Vorliegen 

  von verlängertem Eigentumsvorbehalt gilt die Zustimmung als erteilt.

 28. Wenn nach Vertragsschluss erkennbar wird, dass unser Lieferanspruch durch mangelnde Leistungsfähig-

  keit des Partners gefährdet wird, so können wir die Zahlung verweigern und dem Partner eine angemes-

  sene Frist bestimmen, in welcher er Zug um Zug gegen Zahlung zu liefern oder Sicherheit zu leisten hat. 

  Bei Verweigerung des Partners oder erfolglosem Fristablauf sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutre-

  ten und Schadensersatz zu verlangen.

Lieferung, Leistung und Gefahrenübergang

 29. Die vereinbarten Lieferfristen und –termine sind verbindlich. Sie laufen vom Datum der Bestellung. Inner-

  halb der Lieferfrist bzw. zum Liefertermin muss die Ware an der von uns angegebenen Empfangsstelle ein-

  gegangen sein. Der Partner kommt in Verzug, wenn der vereinbarte Liefertermin aus Gründen nicht einge-

  halten wurde, die der Lieferant zu vertreten hat. Der Partner ist verpfl ichtet, uns den Verzugsschaden zu 

  ersetzen. Darüber hinaus sind wir berechtigt, nach erfolgloser Fristsetzung vom Vertrag zurück zu treten 

  und / oder Schadensersatz zu verlangen. Falls Verzögerungen zu erwarten sind, hat der Partner uns dies 

  unverzüglich mitzuteilen und unsere Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Auftrages einzuholen. 

>> Einkaufsbedingungen der Berger Holding International GmbH



Präzision in Perfektion
                  Berger Holding

>>

Engineering                 Präzisionsdrehteile           Maschinenbauteile                Baugruppen                    Härtetechnik 

Einkaufsbedingungen                  

www.aberger.de           

  Die vorbehaltlose Annahme einer verspäteten Lieferung oder Leistung enthält keinen Verzicht auf die uns 

  wegen verspäteter Lieferung / Leistung zustehenden Ansprüche.

 30. Teillieferungen sind grundsätzlich unzulässig, es sei denn wir haben ihnen ausdrücklich zugestimmt.

 31. Vor Ablauf des Liefertermins sind wir zur Abnahme nicht verpfl ichtet.

 32. Bei Unmöglichkeit der Lieferung sind wir berechtigt, Schadensersatz zu verlangen bzw. die sonstigen 

  Gewährleistungsrechte geltend zu machen.

Tätigkeit in unserem Betrieb

 33. Personen, die in Erfüllung der Verpfl ichtungen des Partners innerhalb unseres Betriebes tätig sind, unter-

  liegen den Bestimmungen unserer Betriebsordnung und unseren Anordnungen im Hinblick auf die bei 

  uns anwendbaren Unfallverhütungs-, Arbeitssicherheits-, Umwelt- und sonstigen Vorschriften. Gefahr-

  stoffe dürfen innerhalb unseres Betriebes nur nach Abstimmung mit unserem Fachpersonal eingesetzt 

  werden und müssen ordnungsgemäß gekennzeichnet sein.

Lieferverzug

 34. Kann der Partner absehen, dass die Ware nicht innerhalb der Lieferfrist geliefert werden kann, so wird 

  uns der Partner unverzüglich und schriftlich davon in Kenntnis setzen, die Gründe hierfür mitteilen sowie 

  nach Möglichkeit den voraussichtlichen Lieferzeitpunkt nennen. Unsere Ansprüche wegen Lieferverzug 

  des Partners bleiben dadurch unberührt.

Eigentumsvorbehalt

 35. Dem Partner steht das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung zu (einfacher 

  Eigentumsvorbehalt).

Sachmängel

 36. Die Ware muss die vereinbarten Spezifi kationen und das, was bei Kenntnis des Einsatzzweckes vom Part-

  ner vorausgesetzt werden muss, mindestens jedoch die zwingenden gesetzlichen Anforderungen und den 

  Stand der Technik erfüllen. Entscheidend für den vertragsmäßigen Zustand der Ware ist der Zeitpunkt 

  des Gefahrübergangs.
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 37. Die Verjährung der Sachmängelansprüche richtet sich, soweit nicht anderes vereinbart ist, nach dem 

  Gesetz.

Rechtsmängel

 38. Der Partner gewährleistet, dass sämtliche Lieferungen frei von Rechten Dritter sind und insbesondere 

  durch die Lieferung und Benutzung der Ware keine Patente oder sonstigen gewerblichen Schutzrechte 

  Dritter im Land des vereinbarten Ablieferungsortes, in der Europäischen Union, der Schweiz, der Türkei 

  und  - soweit dem Partner mitgeteilt - in den beabsichtigten Verwendungsländern verletzt werden.

 39. Soweit der Partner gegenüber dem Dritten unmittelbar kraft Gesetzes haftet, stellt der Partner uns von 

  Ansprüchen Dritter aus etwaigen Schutzrechtsverletzungen frei und trägt alle notwendigen Kosten, die 

  in diesem Zusammenhang entstehen.

Sonstige Ansprüche, Haftung des Partners

 40. Der Partner übernimmt die Verpfl ichtung, dass die Ware einschließlich Aufmachung und Auszeichnung 

  unseren Angaben entspricht. Unsere Bestellung bzw. unser Auftrag wird fach- und sachgerecht nach 

  dem jeweiligen Stand der Technik ausgeführt.

 41. Mängel bzw. Schlechtleistung der Lieferung haben wir, sobald sie nach den Gegebenheiten eines ord-

  nungsgemäßen Geschäftsablaufes festgestellt werden, dem Partner unverzüglich anzuzeigen. Nr. V 4. gilt 

  entsprechend. Bei Lieferung mangelhafter Ware wird dem Partner Gelegenheit zur Nacherfüllung (Nach-

  besserung/Nachlieferung) gegeben. Das Wahlrecht hieran steht uns zu. Der Partner hat die Möglichkeit 

  unter den Voraussetzungen des § 439 Abs. 2 BGB die von uns gewählte Art der Nacherfüllung zu verwei-

  gern. Wir sind berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten, wenn wir zuvor er-

  folglos eine angemessene Frist zur Nacherfüllung gesetzt haben. Der Partner hat uns alle entstandenen 

  Aufwendungen zu ersetzen. Darüber hinaus sind wir berechtigt, Schadensersatz zu verlangen. Dies betrifft 

  sowohl die Fälle einer Pfl ichtverletzung wegen einer Hauptleistungspfl icht als auch die der Verletzung 

  einer Nebenpfl icht. Im Falle eines Schadensersatzes ist der Partner verpfl ichtet, uns den unmittelbar und 

  / oder mittelbar infolge eines Mangels entstandenen Schaden zu ersetzen. Dies umfasst auch den Ersatz 

  der Mangelfolgeschäden. Grundsätzlich haftet der Partner auf Schadensersatz nur, wenn er den Schaden 

  schuldhaft verursacht hat. Bei Übernahme eines Beschaffungsrisikos und / oder einer Garantie haftet der 

  Partner verschuldensunabhängig.

 42. Die Gewährleistungsfrist beträgt grundsätzlich zwei Jahre ab Abnahme der Liefergegenstände.
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 43. Bei Rechtsmängeln stellt uns der Partner von eventuell bestehenden Ansprüchen Dritter frei. Es gilt die 

  gesetzliche Gewährleistungsfrist.

 44. Für innerhalb der Gewährleistungsfrist instandgesetzte oder reparierte Teile beginnt die Verjährungsfrist 

  neu zu laufen ab dem Zeitpunkt, ab dem die Nacherfüllung ausgeführt wurde.

 45. Entstehen uns infolge der mangelhaften Lieferung oder der sonstigen Schlechtleistung Kosten, insbeson-

  dere Transport-, Material- und Arbeitskosten, so hat der Partner uns diese zu ersetzen.

 46. Werden wir aus Produkthaftung oder aus ähnlichen Haftungsgrundsätzen nach ausländischem Recht 

  in Anspruch genommen, hat der Partner einen uns entstehenden Schaden zu erstatten, soweit seine 

  Lieferungen bzw. sein Verhalten hierfür ursächlich waren. 

Unsere Haftung

 47. Wir haften für Schadensersatz nur, soweit uns oder unsere gesetzlichen Vertreter Vorsatz oder grobe 

  Fahrlässigkeit trifft. Im Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspfl ichten haften wir auch für leichte 

  Fahrlässigkeit, jedoch begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. 

  Im Übrigen haften wir nicht.

 48. Die Haftungsbeschränkung gilt nicht in den Fällen, in denen wir nach dem Produkthaftungsgesetz 

  für Personen- oder Sachschäden zwingend haften und bei der Verletzung von Leben, Körper oder 

  Gesundheit.

Höhere Gewalt

 49. Krieg, Bürgerkrieg, Exportbeschränkungen bzw. Handelsbeschränkungen aufgrund einer Änderung der 

  politischen Verhältnisse sowie Streiks, Aussperrung, Betriebsstörungen, Betriebseinschränkungen und 

  ähnliche Ereignisse, die uns die Vertragserfüllung unmöglich oder unzumutbar machen, gelten als hö-

  here Gewalt und befreien uns für die Dauer ihres Vorliegens von der Pfl icht zur rechtzeitigen Abnahme. 

  Die Vertragspartner sind verpfl ichtet, sich hierüber zu benachrichtigen und ihre Verpfl ichtungen den 

  veränderten Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen.
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Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht

 50. Mündliche Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

 51. Die Übertragung von Rechten und Pfl ichten des Lieferanten, aus dem mit uns geschlossenen Vertrag, 

  bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Zustimmung.

 52. Sollte eine der Bestimmungen nichtig sein oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen davon unbe-

  rührt.

 53. Erfüllungsort ist der von uns vorgeschriebene Anlieferungs- bzw. Ausführungsort, für Zahlungen ist dies 

  Memmingen.

 54. Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Partner Vollkaufmann, 

  eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich- rechtliches Sondervermögen ist, Klage 

  beim Amtsgericht Memmingen bzw. beim Landgericht Memmingen zu erheben. Wir sind auch berechtigt, 

  am Hauptsitz des Partners zu Klagen.

 55. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des einheitlichen UN-Kaufrechts.

Aktualisiert September 2008


